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Presseerklärung 

zu den neuen Mindestabständen von Windkraftanlagen zu Wohnhäusern

Heute am 19.12.2023 haben wir Presseinformationen entnommen, dass die Landesregierung

den Mindestabstand zwischen Windkraftanlagen zu Wohnhäusern noch weiter verringern will.

2017  wurden  die  jetzt  noch  gültigen  Regelungen  von  der  damaligen  CDU-geführten

Landesregierung  eingeführt.  Damals  setzten  sich  die  Grünen  mit  ihren  kleinen

Mindestabständen  (400m  zu  Wohnsiedlungen  im  Außenbereich  und  800m/1000m  bei

Ortschaften) gegen größeren Mindestabstandsversprechen von CDU und FDP im Wahlkampf

durch.  Es  gab  aber  immerhin  eine  neue  Berücksichtigung  der  immer  höher  werdenden

Windkraftanlagen,  so  dass  der  Mindestabstand  im  Außenbereich  mindestens  die  3fache

Anlagenhöhe (3H Regelung),  und zu Ortschaften eine 5fache Anlagenhöhe (5H Regelung)

betragen muss. 

Diese wurden im Koalitionsvertrag als notwendig angesehen "um den Schutz der Bevölkerung

zu gewährleisten" (Koalitionsvertrag 2017).

Jetzt sollen die 3H und 5H Regelung ersatzlos gestrichen werden, mit der Folge, dass bspw.

im Außenbereich der Mindestabstand zu 250m hohen Windkraftanlagen statt 750m nur 400m

betragen würde.

Die  Landesregierung  hat  zwar  im  aktuellen  Koalitionsvertrag  versprochen  die

Mindestabstände  nicht  zu  verringern,  aber  durch  den  Wegfall  der  3H  bzw.  5H  Regelung

verringert sich der Mindestabstand de-facto trotzdem deutlich.

Das  ist  ein  Schlag  ins  Gesicht  aller  betroffenen  Anwohner,  die  verglichen  mit  anderen
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Flächenländern,  ohnehin  schon  minimale  Mindestabstände  zu  den  Fernsehturm-hohen

Anlagen  ertragen  müssen!  Welchen  Respekt  bringt  die  jetzige  Landesregierung  den

betroffenen  Anwohnern  eigentlich  entgegen,  wenn  ihr  „Schutz“  jetzt  auf  einmal  völlig

unwichtig ist, weil Windkraft auf Biegen und Brechen ausgebaut werden soll. 2017 erklärte

Ministerpräsident Günther, dass eine pauschale Anhebung der Mindestabstände (wie im CDU-

Wahlprogramm versprochen) durch die 3H und 5H Regelung nicht nötig sei, heute beweist der

selbe Ministerpräsident, dass das ganz offensichtlich nur sein „Geschwätz von gestern“ war,

und ihn betroffene Anwohner überhaupt nicht interessieren.

Windkraftvorranggebiete im Bereich Bönebüttel, Groß-Kummerfeld, Gönnebeck
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